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Ablehnung Ihres Antrages auf Informationserteilung 

gem. Verbraucherinformationsgesetz {VIG) 

Sehr geehrter Herr ██████, 
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Datum: 15.05.2019 

Ihrem Antrag vom 14.05.2019 auf Informationserteilung nach dem Gesetz zur Verbesserung 

der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG), eingereicht über das Internetportal 

der Organisation „Foodwatch" mit der Bezeichnung „Frag-den-Staat.de", wird nicht 

entsprochen. 

Ihr Ersuchen bezog sich auf den Betrieb : 

,,Tasty Beef', 

Marienfelder Chaussee 142, .12349 Berlin 

Bei der Herausgabe von Daten ist zu befürchten, dass die angeforderten Informationen durch 

S\e tecntsw\dt\g au1 der \ntemetp\attform „Topf SecreL'' (foc,dwatch/FragDenStaat) 

\Jetö«ent\\cnt werden. 

Das \/\G sieht eine \/eröffent\ichung der behördlichen Informationen über das Internet durch 

d\e Verbraucher bzw. durch foodwatch/FragDenStaat aber gerade nicht vor. 

Aul Grundlage des \/\G erlangte behördliche Informationen sind ausschließlich für den 

Antragste\\er bestimmt und dürfen nicht über das Internet veröffentlicht werden.  Zudem 

ermächtigt §  40 Abs .  1 a  LFGB ausschließlich die zuständige Behörde zur Veröffentlichung 

von Hygienemängeln unter den dort genannten Voraussetzungen. Dabei müssen die hohen 

verfassungsrechtlichen Hürden beachtet werden, die das Bundesverfassungsgericht in 

Verkehrsanbindungen: 

Rathaus : U-Bahn (U7); Bus 104, 166 

Dienstgebäude : U-Bahn Grenzallee 

(U7), Bus 171 

Bille benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel 

Sprechzeiten : 

Lebensmittelüberwachung: 

Di : 9 - 10 Uhr und Do: 15 -18 Uhr 

Veterinärwesen : 

Di:14--15 Uhr und Do:11:30-12:30 Uhr 

post@ba-neukoelln.berlin.de · .. 

(für Dokumente mit elektronischer Signatur , elektronische Zugangsoffnung gern. §3a Abs.1 VwVfG ) 

Bankverbindungen : 

Zahlungen bitte unbar an die Bezirkskasse Neukölln 

Geldinstitut 

Postbank Berlin 

Berliner Sparkasse 

Deutsche Bank 

IBAN 

DE 06 1001 0010 0003 3321 03 

DE 10 1005 0000 1410 0038 05 

DE 05 1007 0848 0513 0885 00 
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. der bei Ihnen noch bei 
seinem Beschluss vom 21. März 2018 aufgezeigt_ hat. "'!0 

. ten Behörden. 
foodwatch/FragDenStaat handelt es sich um die gesetzlich ermachtig 

ationen über den Betri~b 
Ich muss davon ausgehen, dass die zur Verfügung gestellten 1.~form 

I 
t rnet abrufbar sein 

über dieses Portal an die Öffentlichkeit gelangen werden und uber das n e 
werden. f 
E' 1 h tz 4 VIG einzustu en. 

in so c es Vorgehen ist als missbräuchlich gemäß§ 4 Absa "b Topf Secret" zu 
Von hier sind Maßnahmen zu ergreifen um Veröffentlichungen u er " 
unterbinden. · ' 

Ihr Antrag wird daher abgelehnt. 

. 40 Abs. 1 a LFG~ und 
Die vorgesehene Veröffentlichung ist als unzulässige Umgehung ~es ~ ht der Entscheidung 
der Verfassungsmäßigkeit des Verbraucherinformationsgesetzes ,m ;~~n.

8 
. e einer 

~es Bundesverfass~ngsgerichts vom 21 .März 2018, 1 BvF 1/13 ~u s handeln .!m. s,n; reits in 
wa~ handelt es -~ich ~orliegend um kein staatliches lnformat,onsh rundsat~l1ch ~ .~iP r . 

unm1ttel~_are_n Veroffenthchung. Staatliches Handeln liegt jedoch auc \l~ncten pnvatpe. sc . .. . . 
der ?ehordhchen Herausgabe der Informationen an die antrag~te . aber jedenfalls dann 
Am_thche Informationen kommen einem Eingriff in die Beru~sfr~1~e1t r . rter Unternehmen 
g~e,ch, :wenn sie direkt auf die Marktbedingungen konkret 1ndividua '

s
'\htet beeinflussen 

zielen, indem sie die Grundlagen von Konsumentscheidungen zweckg;n en unternehmen 
und die Markt- und Wettbewerbssituation zum Nachteil der betr? ~n 
verändern (vgl. BVerfG, Beschluss vom 21 . März 2018-1 BvF 1/13-, 1uns). 

. tr hen Veröffentlichung 
Das Schutzbedürfnis eines Unternehmens vor einer akt1~~n staa ic lassten 
unrichtiger Informationen ist ungleich größer als in den Fallen der antragsveran 
individuellen Einsichtsgewähr. 

·· · · · d ktb zogene Warnung - auf 
Denn die Offentlichkeitsinformation, die - wie etwa eine_ pro u . e . des 
Initiative des Staates erfolgt, ist ihrer lntentio~ nach_ auf eine unmittelbare Untern~htun~ hen 
Marktes gerichtet. Der Staat nimmt in diese~ F~II selbst am__ offentll~ . 
Kommunikationsprozess teil und wirkt unmittelbar auf ihn ein. Er ~elbst wahlt da~ei d~e 
Informationen aus, die er bekannt geben will. Die Informationen sollen fur die 
Verbraucherinnen und Verbraucher verständlich dargestellt werden (§ 6 Ab~. 1 Satz 4_YIG). 
Informationen, die der Staat in einem solchen Sinne direkt an alle M~~kte1l~ehmer richtet, 
finden eine breite Beachtung. Sie wirken sich auf die Wettbewerbspos1t1on eines am Mar~t 
tätigen Unternehmens mit einer deutlich größeren Intensität aus als die 
Informationsgewährung an einen einzelnen Antragsteller (vgl. zum Ganzen BVerwG, B.v. 
15.6.2015- 7 B 22.14- juris Rn. 12 und BayVGH, Urteil vom 16. Februar 2017 - 20 BV 15.2208 
-, Rn. 54, \ur\s). 

Be\ e\ner staat\ichen \nformationsweitergabe an einen Antragsteller, der seinen Antrag über 
d\e P\attiorm ,;Topf Secret" stellt, die aufgrund der zu erwartenden Veröffentlichung auf der 
P\attform in ihren Auswirkungen einer unmittelbaren staatlichen Information sehr nahe kommt, 
kann hierdurch beim Leser der Eindruck eines behördlichen Informationshandelns entstehen. 
Weiterhin ist zu berücksichtigen ist, dass der Staat - im Gegensatz zu einer eigenen 
Veröffentlichung der Informationen im Internet, vgl. § 6 Abs. 1 Satz 3 VIG - nach Herausgabe 
der Informationen an den Antragsteller auf den öffentlichen Kommunikationsprozess auf der 
von foodwatch/FragDenStaat betriebenen Plattform gerade nicht mehr einwirken kann: 

Da der Behörde eine Entfernung von Informationen aus dem Internet eben dann nicht mehr 
möglich ist, wäre die Veröffentlichung von Informationen über (inzwischen beseitigte) Mängel 
im betroffenen Betrieb auch eine Verletzung des Art. 12 Abs. 1 GG (vgl. BVerfG, Beschluss 
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08 Januar 2018 -

vom 
21. 

März 
2018 -1 

BvF 
1/13 -, 

juris und VG Würzburg, Beschluss vom · 

W 8 S 17.1396 -, juris). 

. .. .. d  des Betriebes fällt 

Em~ Abwagung der gegenlaufigen Interessen des AntragS
t
ellers ~nd "berwiegt hier das 

vorliegend zugunsten des Betriebes aus. Nach Auffassung der. Behor. e ~esondere da eine 

Interesse des Betriebes an einer Nichtherausgabe der Informationen, _insd. entsprechen~e 

Heraus~abe der Kontrollberichte an den Antragstell~r un~ dami~icht mehr rückgängig 

Kenntnisnahme durch den Antragsteller und ggf. die Veroffenthchung ff en Betrieb zu 

f

.. den betro en 

gema~ht werden könnte und der Informationszugang „ur . llendete Tatsachen 

erheblichen Nachteilen führen kann .  Eine Herausgabe wurde somit vo der Übermittlung 

schaffen. Demgegenüber ist kein vorrangiges Interesse des AntragS
t
ellers an 

der beantragten Informationen ersichtlich. . änglichmachung der 

SchVl(ere und unzumutbare Nachteile aufgrund der Nicht-Zug 

Informationen drohen für den Antragsteller damit gerade nicht. 

Dieser Bescheid ist gemäß § 7 
VIG 

gebührenfrei. 

Rechtsbehelfsbelehrung: . k  nntgabe Wide~spruch 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sein_er Be ~rift beim Bez1_rksarnt 

erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nie~~rs~er auf elektronischem 

Neukölln von Berlin -Ordnungsamt- , Karl-Marx-Str . 8~, 12040 Be~ in Eomail-Adresse Q_ost@ba-

Weg durch E-Mail mit qualifizierter elektronisch~r S1g~atur an die b . schriftlicher Einlegung 

neukoelln .berlin.de zu erheben. Es wird darauf hingewies~n, dass d e~Widerspruch innerhalb 

des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt 1st, wenn e . 

dieser Frist eingegangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

█
█ ████████▏

~~:::t:~~~erbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation 

-Verbraucherinformationsgesetz , VIG-

\/orn H 
~ 
o 20~ 2 BGB\. 1 S . 2725 
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z.u\etz.t geindert durch Artikel 2 Abs. 32, Gesetz vom 7.8.2013, BGBI. 1 S. 31 


